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Amtlicher Teil 

 
 

Beschlüsse des Hauptausschusses der Stadt Brandenburg an der Havel 
 

In der Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Brandenburg an der Havel vom 19.02.2024 wurden folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 
- nichtöffentliche Sitzung – 
 
Wirtschaftsplan 2024 der Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel GmbH 
Beschluss Nr. 014/2024 

Der Hauptausschuss stimmte gemäß § 50 Abs. 2 Satz 1 BbgKVerf dem Wirtschaftsplan 2024 der 
Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel GmbH zu. 
 
 
 

- - - - - 
 
 

E i n l a d u n g 
zur Sitzung des Hauptausschusses 

am Montag, dem 18.03.2024, um 18:00 Uhr 
in 14770 Brandenburg an der Havel, Altstädtischer Markt 10, Beratungsraum 301 

 
 
Tagesordnung 
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Eröffnung der Sitzung 
 

2  Behandlung der Tagesordnungspunkte des öffentlichen Teils der Sitzung 
 

3  Feststellung der Tagesordnung 
 

4  Entscheidung gem. § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über eventuelle Einwendungen 
gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung am 
19.02.2024 
 

5  Vorlagen der Verwaltung 
 

5.1 017/2024 Antrag auf überplanmäßige Mittelbereitstellung für das Bauvorhaben OU Schmerzke 
für die taktile Trennung des Geh- u. Radweges und Verbesserung der Barrierefreiheit 
Einreicher: Oberbürgermeister 
                  Geschäftsbereich 2, Amt 66 Tiefbauamt 
 

5.2 061/2024 Gründung einer Zukunftsgesellschaft Brandenburg an der Havel 
Einreicher: Oberbürgermeister 
                  Geschäftsbereich 3, Amt 24 Beteiligungen, Steuern und Abgaben 
 

5.3 048/2024 Jahresabschluss 2017 des Eigenbetriebes Zentrales Gebäude- und Liegenschafts-
management der Stadt Brandenburg an der Havel 
Einreicher: Oberbürgermeister 
                  Geschäftsbereich 3, Amt 24 Beteiligungen, Steuern und Abgaben 
 

5.4 054/2024 Entgeltordnung für den kommunalen Eigenbetrieb "Schwimm- und Erlebnisbad der 
Stadt Brandenburg an der Havel" 
Einreicher: Oberbürgermeister 
                  Geschäftsbereich 3, Amt 89 Eigenbetrieb Schwimm- und Erlebnisbad 
 

5.5 067/2024 Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebes Schwimm- und Erlebnisbad der Stadt 
Brandenburg an der Havel 
Einreicher: Oberbürgermeister 
                  Geschäftsbereich 3, Amt 24 Beteiligungen, Steuern und Abgaben 
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5.6 062/2024 Zusammenfassung der Eigenbetriebe Zentrales Gebäude- und Liegenschafts-
management der Stadt Brandenburg an der Havel (GLM) und Schwimm- und 
Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel 
Einreicher: Oberbürgermeister 
                  Geschäftsbereich 3, Amt 24 Beteiligungen, Steuern und Abgaben 
 

6  Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung, von Ortsvorsteherinnen, 
Ortsvorstehern und Ortsbeiräten 
 

6.1 065/2024 Absenkung des Hebesatzes der Gewerbesteuer 
Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 

7  Anfragen aus dem Hauptausschuss 
 

8  Persönliche Mitteilungen und Erklärungen 
 

9  Informationen durch den Oberbürgermeister 
 

10  Behandlung der Tagesordnungspunkte des nichtöffentlichen Teils der Sitzung 
 

11  Entscheidung gem. § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über eventuelle Einwendungen 
gegen die Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzung am 
19.02.2024 
 

12  Vorlagen der Verwaltung 
 

12.1 082/2024 
HA-Vorlage 

 

Unterbringung und Betreuung von Fundtieren und Verwahrtieren: Interimsvergabe und 
Eckpunkte der Neuausschreibung des Vertrages 
Einreicher: Oberbürgermeister 
                  Geschäftsbereich 4, Amt 39 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 
 

13  Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung, von Ortsvorsteherinnen, 
Ortsvorstehern und Ortsbeiräten 
 

14  Anfragen aus dem Hauptausschuss 
 

15  Persönliche Mitteilungen und Erklärungen 
 

16  Informationen durch den Oberbürgermeister 
 

17  Schließung der Sitzung 
 

 
gez. Ralf Holzschuher            Brandenburg an der Havel, 08.03.2024 
Vorsitzender des Hauptausschusses 
 
 
 

- - - - - 
 
 
 

Amtliche Bekanntmachung der Frühjahrsdeichschauen 2024  
für die Deiche Plauerhof, Götz-Gollwitz und Gollwitz-Schenkenberg 

 
Am Montag, den 15. April 2024, führen die untere Wasserbehörde und das Landesamt für Umwelt ab 13:00 Uhr 

die Deichschauen nach § 112 des Brandenburgischen Wassergesetzes für den Deich Plauerhof und am 
Donnerstag, den 11. April 2024, ab 8:30 Uhr für die Deiche Götz-Gollwitz und Gollwitz-Schenkenberg durch. 

 
Treffpunkte: 
 
 Deiche Gollwitz:   11.04.2024,      8:30 Uhr,  B1/ Emster Kanal (Straßenbrücke) 

 Deich Plauerhof:  15.04.2024,  13:00 Uhr,  Plauerhof (vorm Gut) 
 
Die Deichschauen dienen der Kontrolle des jeweiligen Deichzustands und der ordnungsgemäßen Unterhaltung der 
Deiche. 

 
 

- - - - - 
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 Einebnung von Grabstätten  
 
Gemäß der Friedhofssatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Brandenburg an der Havel erfolgt der Aufruf 
folgender Grabstätten:  
 
Friedhof Wilhelmsdorf:  

Erdreihengräber der Jahrgänge  

1992-1998  Feld H Reihe 1 + 2  zum 15.09.2024  
 

Eine Verlängerung des Nutzungsrechts ist nicht möglich.  
 

Die noch vorhandenen Grabsteine können bis zum 15.09.2024 zurückgefordert werden. Nach dem genannten 
Termin werden die Grabstätten eingeebnet. 
 

- - - - - 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Geschäftsbereich 03, Amt für 
Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 12.01.2024, Aktenzeichen 275538-
200-1 konnte 

 
 

, nicht zugestellt werden. 
 
Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetztes des Bundes vom 12.08.2005, in der derzeit gültigen Fassung, zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Geschäftsbereich 03, Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale 
Abgaben, Zimmer B 207, Klosterstraße 14 in 14770 Brandenburg an der Havel, zu folgenden Zeiten: 
 
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 

* * * 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Geschäftsbereich 03, Amt für 
Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 12.01.2024, Aktenzeichen 136057-
200-1 konnte 

 
 

, nicht zugestellt werden. 
 
Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetztes des Bundes vom 12.08.2005, in der derzeit gültigen Fassung, zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Geschäftsbereich 03, Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale 
Abgaben, Zimmer B 207, Klosterstraße 14 in 14770 Brandenburg an der Havel, zu folgenden Zeiten: 
 
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
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eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 

* * * 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Geschäftsbereich 03, Amt für 
Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 12.01.2024, Aktenzeichen 278822-
200-1 konnte 

 
 

, nicht zugestellt werden. 
 
Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetztes des Bundes vom 12.08.2005, in der derzeit gültigen Fassung, zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Geschäftsbereich 03, Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale 
Abgaben, Zimmer B 207, Klosterstraße 14 in 14770 Brandenburg an der Havel, zu folgenden Zeiten: 
 
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 

* * * 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Geschäftsbereich 03, Amt für 
Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 12.01.2024, Aktenzeichen 269452-
200-1 konnte 

 
 

, nicht zugestellt werden. 
 
Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetztes des Bundes vom 12.08.2005, in der derzeit gültigen Fassung, zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Geschäftsbereich 03, Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale 
Abgaben, Zimmer B 207, Klosterstraße 14 in 14770 Brandenburg an der Havel, zu folgenden Zeiten: 
 
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 

* * * 
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Öffentliche Zustellung 
 

Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Geschäftsbereich 03, Amt für 
Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 12.01.2024, Aktenzeichen 258076-
200-1 konnte 

 
 

, nicht zugestellt werden. 
 
Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetztes des Bundes vom 12.08.2005, in der derzeit gültigen Fassung, zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Geschäftsbereich 03, Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale 
Abgaben, Zimmer B 207, Klosterstraße 14 in 14770 Brandenburg an der Havel, zu folgenden Zeiten: 
 
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 

* * * 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Geschäftsbereich 03, Amt für 
Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 12.01.2024, Aktenzeichen 273546-
200-1 konnte 

 
 

, nicht zugestellt werden. 
 

Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetztes des Bundes vom 12.08.2005, in der derzeit gültigen Fassung, zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Geschäftsbereich 03, Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale 
Abgaben, Zimmer B 207, Klosterstraße 14 in 14770 Brandenburg an der Havel, zu folgenden Zeiten: 
 
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 

* * * 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Geschäftsbereich 03, Amt für 
Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 12.01.2024, Aktenzeichen 273547-
200-1 konnte 

 
 

, nicht zugestellt werden. 
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Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetztes des Bundes vom 12.08.2005, in der derzeit gültigen Fassung, zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Geschäftsbereich 03, Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale 
Abgaben, Zimmer B 207, Klosterstraße 14 in 14770 Brandenburg an der Havel, zu folgenden Zeiten: 
 
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 

* * * 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Geschäftsbereich 03, Amt für 
Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 12.01.2024, Aktenzeichen 132508-
200-1 konnte 

 
 

, nicht zugestellt werden. 
 
Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetztes des Bundes vom 12.08.2005, in der derzeit gültigen Fassung, zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Geschäftsbereich 03, Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale 
Abgaben, Zimmer B 207, Klosterstraße 14 in 14770 Brandenburg an der Havel, zu folgenden Zeiten: 
 
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 

* * * 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Geschäftsbereich 03, Amt für 
Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 12.01.2024, Aktenzeichen 132216-
200-1 konnte 

 
 

, nicht zugestellt werden. 
 
Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetztes des Bundes vom 12.08.2005, in der derzeit gültigen Fassung, zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Geschäftsbereich 03, Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale 
Abgaben, Zimmer B 207, Klosterstraße 14 in 14770 Brandenburg an der Havel, zu folgenden Zeiten: 
 
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
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         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 

* * * 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Geschäftsbereich 03, Amt für 
Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 12.01.2024, Aktenzeichen 215803-
200-1 konnte 

 
 

, nicht zugestellt werden. 
 
Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetztes des Bundes vom 12.08.2005, in der derzeit gültigen Fassung, zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Geschäftsbereich 03, Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale 
Abgaben, Zimmer B 207, Klosterstraße 14 in 14770 Brandenburg an der Havel, zu folgenden Zeiten: 
 
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 

* * * 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Geschäftsbereich 03, Amt für 
Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 12.01.2024, Aktenzeichen 265060-
200-1 konnte 

 
 

, nicht zugestellt werden. 
 
Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetztes des Bundes vom 12.08.2005, in der derzeit gültigen Fassung, zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Geschäftsbereich 03, Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale 
Abgaben, Zimmer B 207, Klosterstraße 14 in 14770 Brandenburg an der Havel, zu folgenden Zeiten: 
 
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 

* * * 
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Öffentliche Zustellung 
 

Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Geschäftsbereich 03, Amt für 
Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 12.01.2024, Aktenzeichen 257056-
200-1 konnte 

 
 

, nicht zugestellt werden. 
 
Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetztes des Bundes vom 12.08.2005, in der derzeit gültigen Fassung, zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Geschäftsbereich 03, Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale 
Abgaben, Zimmer B 207, Klosterstraße 14 in 14770 Brandenburg an der Havel, zu folgenden Zeiten: 
 
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 

* * * 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Geschäftsbereich 03, Amt für 
Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 12.01.2024, Aktenzeichen 152864-
200-1 konnte 

 
 

, nicht zugestellt werden. 
 
Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetztes des Bundes vom 12.08.2005, in der derzeit gültigen Fassung, zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Geschäftsbereich 03, Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale 
Abgaben, Zimmer B 207, Klosterstraße 14 in 14770 Brandenburg an der Havel, zu folgenden Zeiten: 
 
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 

* * * 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Geschäftsbereich 03, Amt für 
Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 12.01.2024, Aktenzeichen 208248-
200-1 konnte 

 
 

, nicht zugestellt werden. 
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Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetztes des Bundes vom 12.08.2005, in der derzeit gültigen Fassung, zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Geschäftsbereich 03, Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale 
Abgaben, Zimmer B 207, Klosterstraße 14 in 14770 Brandenburg an der Havel, zu folgenden Zeiten: 
 
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 

* * * 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Geschäftsbereich 03, Amt für 
Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 12.01.2024, Aktenzeichen 273651-
200-1 konnte 

 
 

  
 nicht zugestellt werden. 

 
Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetztes des Bundes vom 12.08.2005, in der derzeit gültigen Fassung, zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Geschäftsbereich 03, Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale 
Abgaben, Zimmer B 207, Klosterstraße 14 in 14770 Brandenburg an der Havel, zu folgenden Zeiten: 
 
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 

* * * 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Geschäftsbereich 03, Amt für 
Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 12.01.2024, Aktenzeichen 273650-
200-1 konnte 

 
 

 nicht zugestellt werden. 
 
Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetztes des Bundes vom 12.08.2005, in der derzeit gültigen Fassung, zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Geschäftsbereich 03, Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale 
Abgaben, Zimmer B 207, Klosterstraße 14 in 14770 Brandenburg an der Havel, zu folgenden Zeiten: 
 
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
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         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 

* * * 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Geschäftsbereich 03, Amt für 
Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 12.01.2024, Aktenzeichen 165130-
200-1 konnte 

 
 

, nicht zugestellt werden. 
 
Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetztes des Bundes vom 12.08.2005, in der derzeit gültigen Fassung, zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Geschäftsbereich 03, Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale 
Abgaben, Zimmer B 207, Klosterstraße 14 in 14770 Brandenburg an der Havel, zu folgenden Zeiten: 
 
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 

* * * 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Geschäftsbereich 03, Amt für 
Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 12.01.2024, Aktenzeichen 282928-
200-1 konnte 

 
 

, nicht zugestellt werden. 
 

Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetztes des Bundes vom 12.08.2005, in der derzeit gültigen Fassung, zugestellt. 
 

Der Bescheid kann im Geschäftsbereich 03, Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale 
Abgaben, Zimmer B 207, Klosterstraße 14 in 14770 Brandenburg an der Havel, zu folgenden Zeiten: 
 
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 

Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

* * * 
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Öffentliche Zustellung 
 

Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Geschäftsbereich 03, Amt für 
Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 12.01.2024, Aktenzeichen 287228-
200-1 konnte 

 
 

, nicht zugestellt werden. 
 
Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetztes des Bundes vom 12.08.2005, in der derzeit gültigen Fassung, zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Geschäftsbereich 03, Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale 
Abgaben, Zimmer B 207, Klosterstraße 14 in 14770 Brandenburg an der Havel, zu folgenden Zeiten: 
 
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 

* * * 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Geschäftsbereich 03, Amt für 
Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 12.01.2024, Aktenzeichen 242689-
200-1 konnte 

 
 

, nicht zugestellt werden. 
 
Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetztes des Bundes vom 12.08.2005, in der derzeit gültigen Fassung, zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Geschäftsbereich 03, Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale 
Abgaben, Zimmer B 207, Klosterstraße 14 in 14770 Brandenburg an der Havel, zu folgenden Zeiten: 
 
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 

* * * 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Geschäftsbereich 03, Amt für 
Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 12.01.2024, Aktenzeichen 133467-
200-1 konnte 

 
 

, nicht zugestellt werden. 
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Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetztes des Bundes vom 12.08.2005, in der derzeit gültigen Fassung, zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Geschäftsbereich 03, Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale 
Abgaben, Zimmer B 207, Klosterstraße 14 in 14770 Brandenburg an der Havel, zu folgenden Zeiten: 
 
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
 

- - - - - 
 
 

Jagdgenossenschaft Brandenburg an der Havel - Klein Kreutz 
- Der Vorstand - 

 

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung 
 
Am 28.03.2024, um 18:00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Klein Kreutz. Hierzu trifft sich der Jagdgenossenschafts-
Vorstand, sowie alle Bodeneigentümer der Gemarkung Klein Kreutz, Saaringen und ein Teil der Gemarkung 
Brandenburg, Flur 80, 81,82 und 86. 

 
Der Vorstand 
F. Brüggemann 
 

- - - - - 
 
 

 

Geänderte Termine der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse  
im März 2024 

 
Stand: 11.03.2024 
 

Termin Gremium Ort Zeit 

Do., 
14.03.2024 

Entfällt 

Ausschusses für Kultur, Bildung 
und Sport 

Gotisches Haus, EG Beratungsraum, 
Johanniskirchplatz 4,  
14770 Brandenburg an der Havel 

18:00 Uhr 

 
Die aktuellen Termine, Tagungsorte und Tagesordnungen sind im Internet unter www.stadt-brandenburg.de in 

der Rubrik „Rathaus“ / „Stadtverordnetenversammlung“ / „Termine + Vorlagen“ einzusehen.  
 
 
 
 
 
 

https://www.stadt-brandenburg.de/rathaus/stadtverordnete/termine-vorlagen
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